
Die Staatendokumentation wurde
mit der Einführung des Asylgeset-
zes 2005 im Bundesasylamt eta-

bliert, um die Qualität der österreichi-
schen Asylverfahren zu sichern und
weiter zu verbessern. Gemäß dem ge-
setzlichen Auftrag ist es Aufgabe der
Staatendokumentation, Informationen
zur Situation in den Herkunftsländern
von Asylwerbern aufzubereiten. Die ge-
sammelten Informationen werden wis-
senschaftlich aufbereitet und in einer
Datenbank im Internet abgelegt. 

In der Staatendokumentation sind
derzeit Absolventen der Geschichtswis-
senschaften, Politikwissenschaften, so-
wie Kultur- und Sozialantrophologie
tätig. Die Arbeit wird von einem Beirat
unterstützt, in dem unter anderem das
Rote Kreuz und UNHCR vertreten sind.

Recherche. Langt bei der Staatendo-
kumentation eine Anfrage zu einem
Thema in einem bestimmten Land ein,
so wird zunächst versucht, diese durch
öffentliche Berichte sowie Informatio-
nen zu beantworten, die von den eu-
ropäischen Asylbehörden und interna-
tionalen Organisationen zur Verfügung
gestellt werden. So konnten etwa Anga-
ben eines Asylwerbers untermauert
werden, denen zufolge er in seiner Hei-
mat als Konvertit verfolgt würde. In sei-
nem Herkunftsland ist die Bevölkerung
beinahe vollständig muslimisch. Andere
Glaubensgemeinschaften wie etwa
Sikhs, Hindus oder Christen machen
nicht mehr als ein Prozent der Bevölke-

rung aus. Die Zahl der zum Christentum
konvertierten Menschen kann nicht
annähernd verlässlich geschätzt werden,
da sich die Betroffenen nicht öffentlich
bekennen. Konversion wird nicht nur
nach der in diesem Land geltenden
Scharia als Verbrechen betrachtet, auf
das die Todesstrafe steht, sondern auch
von weiten Teilen des Klerus und der
dortigen Bevölkerung als Widerspruch
zu den Lehren des Islams verstanden.
Daher sind nicht muslimische Minder-
heitengruppen mit Diskriminierung und
Verfolgung konfrontiert. Für Christen
gibt es keine Möglichkeit der freien Re-
ligionsausübung außerhalb des häusli-
chen Rahmens. Sie sind gezwungen, im
Untergrund zu bleiben und ihre Religi-
on nicht zu erkennen zu geben. 

Die Referenten des BAA beurteilen
die Glaubwürdigkeit des Asylwerbers,
die in diesem Fall gegeben war – der
Asylwerber konnte glaubwürdig und
schlüssig darlegen, zum Christentum
konvertiert zu sein. In anderen Fällen
reichen solche Informationen über die
Lage einer bestimmten Bevölkerungs-
gruppe in einem Land nicht aus, um ei-
ne Anfrage im Einzelfall beantworten
zu können. Hier wird versucht, perso-
nenbezogene Informationen zu erlangen
– etwa durch die Heranziehung von
Verbindungsbeamten und Vertrauens-
anwälten der Botschaften. 

Ein Asylwerber brachte vor, auf-
grund seiner politischen Betätigung bei
einer für die Unabhängigkeit eines Lan-

desteiles agitierende Organisation seit
2004 mehrmals willkürlich verhaftet
und gefoltert worden zu sein. Sein Haus
sei von Sicherheitskräften niederge-
brannt worden, um ihn einzuschüchtern.
Als für Öffentlichkeits- und Medienar-
beit zuständiges Mitglied dieser Organi-
sation habe er wortführend an zahlrei-
chen Kundgebungen teilgenommen.
Nach der letzten Demonstration sei er
erneut festgenommen und wegen Hoch-
verrats angeklagt worden. 

Als erster Schritt wurden allgemeine
Informationen gesammelt. Damit wurde
zunächst bestätigt, dass die vom Asyl-
werber genannte Organisation existiert,
die von ihm erwähnten Demonstratio-
nen stattgefunden haben, und es in dem
betreffenden Land zudem gelegentlich
zu willkürlichen Verhaftungen kommt.
Diese Informationen reichten allerdings
nicht aus, um die Anfrage zu beantwor-
ten. Mittels Recherchen durch einen
Vertrauensanwalt vor Ort konnte nicht
nur der Mitgliedsausweis des Asyl-
werbers als echt klassifiziert werden,
auch alle seine Aussagen wurden von
Mitgliedern der Organisation bestätigt.

Wichtige Säule. Informationen der
Staatendokumentation können nicht al-
leine zu einer Asylanerkennung führen.
Sie stellen jedoch eine wichtige Grund-
lage der Arbeit des Bundesasylamts und
des Asylgerichtshofs dar, ohne die es
schwierig wäre, die Glaubwürdigkeit
verlässlich zu beurteilen. 
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Recherche im Herkunftsland 
Die Herkunftslandrecherche der Staatendokumentation des Bundesasylamts ist ein wichtiger Bestand-

teil des Asylverfahrens und Säule für die Arbeit des Bundesasylamts und des Asylgerichtshofs. 

Die Staatendokumentation im BAA
sammelt Fakten, die relevant sind
• für die Beurteilung, ob Tatsachen vor-
liegen, die auf die Gefahr von Verfol-
gung im Sinne des Asylgesetzes in ei-
nem Staat schließen lassen,
• für die Beurteilung der Glaubwürdig-
keit der Angaben von Asylwerbern und
• für die Entscheidung, ob ein bestimm-
ter Staat ein sicherer Herkunftsstaat
oder sicherer Drittstaat im Sinne des
Gesetzes ist.  (§ 60 Abs. 2 AsylG 2005).
Zu ihrer Arbeit zieht die Staatendoku-

mentation unterschiedliche Quellen
heran, wie etwa öffentlich zugängliche
Berichte von Nichtregierungsorganisa-
tionen (Amnesty International, Human
Rights Watch u. a.), internationalen Or-

ganisationen (UNO u. a.) und Regie-
rungen. Andererseits werden Informa-
tionen in Herkunftsländern vor Ort ein-
geholt: So werden zu konkreten The-
men Anfragen an österreichische Bot-
schaften gestellt und Studienreisen
(Fact Finding Missions) organisiert. 

Zudem bestehen eine Zusammenar-
beit und ein reger Informationsaus-
tausch mit den Asylbehörden der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union
und internationalen Organisationen.

www.staatendokumentation.at
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